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Ein halbes Jahrhundert Immobilform Wohnungseigen-
tum lassen auch aus Verwaltersicht einen Rückblick
bzw. Wertungen notwendig erscheinen. Beide nimmt
der Autor vor. Detailliert fallen die sich aus der Praxis
der WE-Verwaltung ergebenden Forderungen an den
Gesetzgeber bzw. an die vertragsgestaltenden und ver-
einbarungsbeurkundenden Notare aus.

I. Rückblick

Die rasche Entwicklung dieser besonderen Eigentumsform im
kurzen Überblick

Das WEG in der Diskussion
Auch aus Sicht der Verwaltungsorgane im stolzen Jubiläums-
jahr des deutschen WEG mit gedämpftem Optimismus in die
Zukunft zu blicken, heißt gleichzeitig, zunächst kurz auf die
Entwicklungen in diesem besonderen Rechtsgebiet zurück-
zuschauen. 

Gerade diese in der Wiederaufbauphase in Deutschland nach
dem Krieg neu begründete Immobilform war sehr stark vom
nachfolgend ständigen Wandel im wohnungspolitischen,
steuerlichen und gesamtimmobilwirtschaftlichen Bereich be-
einflusst. Nicht unwesentlichen Einfluss auf Angebot und
Nachfrage von Eigentumswohnungen hatten insbesondere
auch die jeweils gültigen Miet- bzw. Mieterschutzgesetze und
nicht zuletzt die einschlägige Rechtsprechung zum Bauträ-
ger-, Werkvertrags- und Wohnungseigentumsrecht. Leider
wurde gerade dieses besondere Rechtsgebiet in der Juristen-
ausbildung ungeachtet seiner ständig wachsenden Bedeu-
tung zunächst viele Jahre stiefmütterlich behandelt. Erst über
die bekannten „Fischener Partnergespräche” auf Initiative
von Seuß hin zusammen mit den seinerzeitigen Professoren
und Standardkommentatoren Bärmann und Weitnauer (und
deren Schülern) wurde dieser Rechtsbereich ab 1975 ver-
stärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit und insbesonde-
re den der betroffenen Beteiligten gerückt, Problembe-
wusstsein geschaffen und fachwissenschaftlich nach recht-
lich vertretbaren Lösungen gesucht; Wille aller Beteiligten in
Fischen  (also insbesondere der Verwalter, Wissenschaftler,
Notare, Richter und Rechtsanwälte) war und ist es bis heu-
te, Theorie und Praxis des WE-Rechts  in gemeinsamen Fach-
gesprächen verständlich zu machen und möglichst auch in
Einklang zu bringen, daneben auch Denkanstöße zur Rechts-
fortbildung zu vermitteln (nachzulesen in der Schriftenreihe
Partner im Gespräch, „PiG”ab Heft 1, 1976). Vertiefende
neuerliche wissenschaftliche Aktivitäten wurden erst in jün-

gerer Zeit von Merle mit seiner „Werkstatt” forschender jun-
ger Fachjuristen an die Universität Potsdam begründet. Heu-
te werden zum Zwecke berufspraktischer Fortbildung insbe-
sondere der Verwalter (vereinzelt auch der Verwaltungs-
beiräte) intensive Verwalterverbandsschulungen durchge-
führt, Seminare und workshops seitens diverser wohnungs-
wirtschaftlicher Institute bzw. privater Veranstalter in ganz
Deutschland abgehalten und auch vielerorts Ausbildungs-
gänge für diesen selbständigen Berufszweig angeboten. Die
zwischenzeitlich sehr umfangreich und kaum noch über-
schaubar gewordene Fachliteratur (in diversen Zeitschriften,
Lehr- und Praxishandbüchern sowie alten wie neuen juristi-
schen Großkommentaren) hat darüber hinaus nicht unwe-
sentlich die höchstrichterliche Rechtsprechung in  den gera-
de im WE-Recht ständig zugenommenen streitigen Ausein-
andersetzungen beeinflusst. Bedeutsame rechtliche Pro-
blemfelder wurden zwar aufgrund der Erfahrungen in den
vergangenen Jahrzehnten weitgehend abgesteckt, können
allerdings auch heute noch nicht gänzlich als zufriedenstel-
lend gelöst angesehen werden (vgl. unten Ziff. II.); ob ein
Konsens jedoch aufgrund der Schnelllebigkeit in diesem be-
sonderen Rechtsgebiet und der Meinungsvielfalt der jewei-
ligen Interessensgruppen und Fachjuristen je möglich sein
wird, muss ich zumindest derzeit bezweifeln. Hinzu kommt,
dass auch die Ansprüche der Eigentümer insbesondere an op-
timale Verwaltung und Betreuung ihrer Immobilwerte zu
vertretbaren Verwaltungskosten ständig gestiegen sind und
sich mit dieser hohen Erwartungshaltung notgedrungen auch
das Berufsbild des treuhänderisch gewerbsmäßig tätigen Im-
mobilverwalters verändert, wenn auch m.E. etabliert und
„zum Positiven” entwickelt hat. 

Erwerb von Wohnungseigentum
Ohne Frage hat das 1951 nach dem Krieg erstmals in
Deutschland geschaffene Wohnungseigentumsrecht auf der
Basis ideeller, einzeln verfügbarer und beleihungsfähiger Mit-
eigentumsanteile ganz erheblich dazu beigetragen, für brei-
te Bevölkerungskreise notwendigen neuen, in sich abge-
schlossenen Wohnraum, aber auch kleinere eigenständige
und abgegrenzte Geschäfts- und Büroräume zu vertretbaren
Erwerbskonditionen zu schaffen; gleichzeitig wurden mit
der Erwerbsmöglichkeit von Wohnungseigentum elementa-
re Bedürfnisse einer Existenzsicherung befriedigt. Während
zunächst - wohl auch nach ursprünglicher Intention des Ge-
setzes – Eigennutzinteressen in kleineren Anlagen bei Käu-
fern im Vordergrund standen, waren dann sehr bald auch
Wertsteigerungs- und Renditegesichtspunkte häufiges Er-
werbsmotiv von Klein- und Großanlegern, ergänzend später
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auch mehr oder weniger gewährte fiskalische Begünstigun-
gen. Bei heute gerade in Großstädten schon wieder sehr
knapp werdenden Mietwohnungsangeboten dürfte die
Nachfrage junger Familien und Single-Haushalte nach fremd-
finanzierbarem Erwerb zunächst kleinerer Eigentumswoh-
nungen - schlüsselfertig vom Bauträger - zu Eigen-
nutzzwecken  erneut sehr bald steigen.

Erfolge
Die rasche Entwicklung von der „Einhaus-Anlage” mit eini-
gen wenigen Komfort-Wohnungen über häufig auch öf-
fentlich geförderte Großwohnanlagen, Betonklötze (Punkt-
und Hochhäuser) und sog. Mehrhausanlagen (im „Vorrats-
bau” zu Beginn einer mehrjährigen Rezessionsphase  Anfang
der 70er Jahre errichtet), die steuerlichen Anleger- und viel-
fach als überteuert kritisierten Bauherrenmodelle in den 80er
Jahren (über die allerdings notwendiger moderner Miet-
wohnraum geschaffen wurde), die Umwandlungs- und Sa-
nierungsobjekte großer Mietshäuser in Eigentumswohnun-
gen (auch um aus Veräußerungserlösen das notwendige Ka-
pital für Neubauprojekte zu beschaffen), die Wiederaufbau-
und Privatisierungsprojekte des kommunalen Wohnungsbe-
standes in den neuen Bundesländern nach der Wiederverei-
nigung (zur Altschuldenbefreiung mit Sonderabschrei-
bungsmöglichkeiten für Kapitalanleger) bis hin zu heute
(mangels durchführbarer Grundstücks-Realteilung) vielfach
begründetem hochwertigen atypischen Reihenhaus- und
Doppelhaus-Wohnungseigentum und zuletzt bedarfsgerecht
erstellten Seniorenwohnanlagen („Betreutes Wohnen”) bei
heute annähernd insgesamt 4 Mio. Eigentumswohnungen in
Deutschland (betreut von etwa 10.000 berufsmäßigen Ver-
waltern), war sicher für die Väter des Gesetzes 1951 und
anschließend auch die führenden Kommentatoren, d.h. Weit-
nauer und Bärmann nicht vorhersehbar. Etwas resignierend
sprach Bärmann gegen Ende seiner verdienstvollen Arbeiten
über diese Entwicklungen und entstandenen Sondermodel-
le sogar von einer „Denaturierung” des Wohnungseigen-
tumsgedankens. 

Schwierigkeiten
Bis heute scheinen mir i.ü. auch Konfliktsituationen und In-
kongruenzen zwischen „unter einem Dach” lebenden Ei-
gentümern und Mietern bzw. beiden Rechtsbereichen in
vielfach gemischt genutzten größeren Eigentumswohnanla-
gen noch nicht bewältigt; überdies sind gerade solche Ge-
meinschaften oft schwer bzw. nur sehr zeitaufwendig ver-
waltbar; ich denke hier insbesondere an die unterschiedlichen
Abrechnungssysteme und Kostenverteilungsschlüssel im WE-
und Mietrecht, an die oft verschieden gelagerten Nutzungs-
und Werterhaltungsinteressen, an vielfach auch unter-
schiedliches Hausordnungs-Verständnis beider Nutzergrup-
pen und an das generelle Spannungsverhältnis zwischen
grundgesetzlich gewährtem Mieter- und Eigentümerschutz.
Was die im Rahmen dieser Entwicklungen und Problemfel-

der ständig gestiegenen Anforderungen an den Verwalter be-
trifft, sprach Bärmann seinerzeit auch schon über diesen Be-
rufsstand voller Verständnis, dass er jedenfalls „lieber als
Pferd in einem Hollywood-Western arbeiten würde”!

Rechtsnatur
In der Zeit von etwa 1970 bis 1985 standen zunächst   di-
vergierenden Auffassungen zur rechtsdogmatisch-systema-
tischen Erfassung des Wohnungseigentums mit jeweils un-
terschiedlichen Folgen und Ergebnissen in Rechtsprechung
und Praxis (auch der Verwalterpraxis) im Vordergrund der ju-
ristischen Fachdiskussionen; während Weitnauer und ihm fol-
gend Hauger das Schuldrecht des BGB präferierten und das
schlichte BGB-Bruchteilsgemeinschaftsrecht auch als primä-
re Wurzel des Wohnungseigentumsrechts ansahen sowie
häufig auch in Rechtsanalogie zu Problemlösungen heran-
zogen, stellten Bärmann und Pick den sui-generis-Charakter
dieser besonderen Immobilform in wechselseitiger Abhän-
gigkeit der sachenrechtlichen Elemente zu den gemein-
schaftlichen Bindungen dieses besonderen Kollektivs heraus
(sog. Trinitätslehre); weitere dogmatische Grundlagen erar-
beitete nachfolgend insbesondere Merle vertiefend in seiner
Habilitationsschrift. Diese rechtstheoretischen Fragen wurden
damals insbesondere zum Thema der alternativen anfängli-
chen Baumängelgewährleistungsrechte der Eigentümer und
deren Klagebefugnis (Aktivlegitimation) heftig diskutiert, bis
der VII. Zivilsenat des BGH in modifizierenden Entscheidun-
gen teils die Individualrechtlichkeit, teils die Gemeinschafts-
bezogenheit dieser Gewährleistungsansprüche bekräftigte;
erst in jüngster Zeit werden diese Fragen neuerlich von Hau-
ger, Bub und Wenzel wieder aufgegriffen und mit neuen Lö-
sungsvorschlägen andiskutiert. Auch Verwalter wurden nach-
folgend (ab 1979) obergerichtlich zu dieser Thematik in die
Pflicht genommen; heute sind von der Rechtsprechung hier
umfangreiche Nebenpflichten des Verwalters zur Mängel-
feststellung, Information und Entscheidungsherbeiführung
im Rahmen erstmaliger Herstellung als Instandsetzungsauf-
gabe des Gemeinschaftseigentums weitgehend festge-
schrieben. 

Gesetzesänderungen
1973 stärkte der Gesetzgeber in der bisher wohl einzigen we-
sentlichen materiell-rechtlichen Gesetzes-Teilreform die
Rechtsstellung der Eigentümer; gleichzeitig wurden hierbei
aufgrund gewisser Missbräuchlichkeiten und einiger negati-
ver Erfahrungen Verwalterrechte eingeschränkt (vgl. insbe-
sondere Neufassungen der §§ 24 und 26 WEG); kleinere Ge-
setzesänderungen im Anschluss an höchstrichterliche Recht-
sprechung, die Wiedervereinigung und auch in redaktionel-
len Anpassungen an neue Gesetze (z.B. die Insolvenzord-
nung) erfolgten dann insbesondere zu Sondereigentums-Be-
gründungsfragen (vgl. § 3 Abs. 2 und 3 WEG), zu Formvor-
schriften (§ 4 Abs. 3 WEG), zum Grundbuchrecht (§ 7 WEG;
vgl. auch § 61 WEG) und zum besonderen Verfahrensrecht
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in Wohnungseigentumssachen (§§ 43, 45, 46 a, 48 und 61
WEG). 

Das Wohnungseigentum in den 
Neunzigern
Im letzten Jahrzehnt stritten Eigentümer (teils fachkundig,
häufig leider aber auch rechtsirrig oder nicht selten sogar
egoistisch-querulatorisch) verstärkt  über korrekte Pflichter-
füllungen eines Verwalters speziell zur ordnungsgemäßen
Vermögensverwaltung und zum Abrechnungswesen, über
die bereits erwähnten Nebenpflichten des Verwalters im
Rahmen anfänglicher Baumängelanspruchsverfolgung, über
Verkehrssicherungspflichten und ordnungsgemäße Sanie-
rungsvorbereitungen und -durchführungen; daneben gab es
vielfach Streit unter den Eigentümern selbst oft bis ins klein-
ste Detail über Nutzungs- und Hausordnungsfragen, über
bauliche Veränderungen und gerechte Lasten- und Kosten-
verteilungen. Verwalter mussten demgegenüber vielfach
Wohngeldinkasso- und Vollstreckungsverfahren gegen säu-
mige Eigentümer in Wahrnehmung der notwendigen Ver-
mögensinteressen der Gesamtgemeinschaft führen. 

Jüngste Entwicklungen
Erst in jüngster Zeit wurden nunmehr in der Praxis oft auch
langjährig bewährte und in der obergerichtlichen Recht-
sprechung verfestigte Verhaltensweisen und Branchenge-
wohnheiten wissenschaftlich aufs neue sehr kritisch hinter-
fragt und u.a. auch seitens des BGH vielfach als überra-
schend angesehene Gesetzesauslegungen erstmals in neuen
Grundsatzentscheidungen vorgenommen (vgl. insbesonde-
re den BGH-Beschluss vom 20.09.2000 zur sog. Zitterbe-
schlussproblematik). Einbußen der bisherigen Rechtssicher-
heit wurden dabei im Hinblick auf die Gewaltenteilungs-
grundsätze zwischen Gesetzgebung und Judikatur  zuguns-
ten aktueller Gesetzmäßigkeiten nolens volens hingenom-
men. Der neuerliche Ruf aus der Praxis nach weiterer Geset-
zesteilreform wird hier bereits immer lauter, da viele heutige
Probleme des Wohnungseigentumsrechts in seiner Entwick-
lung nicht mehr allein aus dem Gesetzeswortlaut in derzeit
geltender Fassung lösbar erscheinen und die betroffenen
Beteiligten weitgehend auf die Kenntnis der richterrechtlich
(höchst- und obergerichtlich) festgeschriebenen Leitsatzge-
danken und umfangreichen Kommentierungen hierzu an-
gewiesen sind. Bedauerlich für die Praxis ist in diesem Zu-
sammenhang neben der bemängelten Transparenz des Ge-
setzes eine oft unterschiedliche Wertung und Auslegung so
mancher gleicher Rechtsproblematik durch die verschiedenen
Obergerichte in den Ländern und die feststellbare, wenn
auch aus rechtlichen Gründen vielleicht verständliche und
vertretbare Zurückhaltung so mancher Obergerichte, Pro-
bleme über eine Divergenzvorlage an den BGH einer weite-
ren Grundsatzklärung  zuzuführen. Schwierig für den Nicht-
juristen erscheint auch häufig die Subsumtion des konkreten
streitigen Einzelsachverhaltes in wohnungseigentumsrecht-

lichen Auseinandersetzungen unter die einschlägigen Ge-
setzes- und Vereinbarungsnormen sowie die verfestigten
Diktate der höchstrichterlichen Rechtsprechung. 

Gewandeltes Berufsbild des Verwal-
ters bei gleichzeitig gestiegenen
Leistungsanforderungen

Berufsbild WE-Verwalter

Die rasche Fortentwicklung und Ausbreitung des besonde-
ren Immobilinstituts Wohnungseigentum rückte auch das
Berufsbild des WEG-Verwalters als gesetzliches Aus-
führungsorgan des Willens der nicht handlungs- und rechts-
fähigen Wohnungseigentümergemeinschaft mehr und mehr
in den Blickpunkt der treugebenden Eigentümer und auch in
den Bereich der Fachdiskussionen. Das harmonische bzw.
mindestens friedvolle Zusammenleben vieler Individuen „un-
ter einem Dach” hängt heute mehr denn je von der Güte des
bestellten Verwalters ab, d.h. seinem Fachverständnis, seiner
Weiterbildungsbereitschaft in allen seinen vielfältigen Auf-
gabenbereichen, seiner beruflichen Erfahrung, seiner Inte-
grität, seiner Objektivität und Neutralität, seinem Arbeits-
einsatz und Engagement sowie seiner zeitaufwendigen,
ernsthaften Streitschlichtungsbereitschaft und Vermittler-
fähigkeit. Dieser verantwortungsvolle Berufszweig hat sich
bisher ohne wesentliche staatliche Reglementierungen und
gesetzliche Ausbildungs- und Konzessionszwänge von selbst
entwickelt, den veränderten tatsächlichen und rechtlichen Si-
tuationen angepasst und zu einem allgemein anerkannten
Berufstand fortentwickelt. Größere Gemeinschaften mit ho-
hen Vermögenswerten und gestiegener Erwartungshaltung
an Leistungsumfang und -bereitschaft des bestellten Ver-
walters lassen sich heute i.d.R. nur noch professionell zu
preis-/leistungsgerechten Vergütungskonditionen in diesem
umfänglichen Geschäftsbesorgungsbereich von modern or-
ganisierten Verwalterbüros und fachlich geschulten Kräften
bewältigen; gefragt sind ein perfektes, allumfassendes  Ge-
bäudemanagement zur Werterhaltung des jeweiligen Im-
mobileigentums, persönliche Betreuung der Eigentümer auch
im Rahmen vorbeugender Streitbewältigung in der Gemein-
schaft bis hin zur Mediation, ordnungsgemäße Vertretung in
gerichtlichen Streitverfahren und selbstverständlich die Be-
wältigung aller kaufmännischen und sehr weitgehend auch
vieler einschlägiger rechtlicher und technischer Fragen (zu-
mindest in Grundzügen). Erwünscht ist die umfassende Be-
treuung einer WE-Anlage, die auch Verwaltern in diesem
Dienstleistungsberuf neue Nebenleistungsmöglichkeiten
über das Gesetz hinaus im Sinne eines facility managements
eröffnet. Berufsbildschädigend sind – wie in anderen Be-
rufszweigen auch – allein noch einige wenige fachunkundi-
ge Dilettanten, halbherzig agierende Nebenberufler und
strafrechtlich in Erscheinung getretene „schwarze Schafe”
der Branche. Größere, modern büroorganisierte  Verwal-
tungsunternehmen schließen sich zur Zeit auch schon in Teil-
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aufgabenbereichen zu übergeordneten
Zweckgemeinschaften zusammen, um
dadurch insbesondere in Versicherungs-
und Energieversorgungsbereichen bes-
sere Kontrakte mit günstigerem Preis-
Leistungsverhältnis für ihre jeweils ver-
walteten Gemeinschaften zu erwirken.
Eigentümer als Anleger und Vermieter
erwarten darüber hinaus vielfach vom
Wohnungseigentumsverwalter über
Sonderverträge nach § 675 BGB auch
ihre Sondereigentumsbetreuung bis hin
zu Mietnebenkostenabrechnungen und
steuerlichen Hilfen, oftmals auch – in
eingeschränkter Weise m.E. grds. zuläs-
sig – Maklertätigkeiten. Leider fehlt es
zur Zeit vielfach den Verwaltungsunter-
nehmen an qualifiziertem Mitarbeiter-
Nachwuchs für diesen nach wie vor zu-
kunftsträchtigen Berufszweig trotz der
heute vielerorts angebotenen und ge-
förderten Ausbildungsmöglichkeiten,
was verwundert. Steht hier die Leistungserwartung mit der
angebotenen und üblichen Dienstleistungsvergütung viel-
leicht nicht mehr im Einklang? Wird die umfangreiche Be-
treuung von Mensch und Materie (Bausubstanz) im Rahmen
von Gesetz und Verträgen sowie nach den Geboten der
Rechtsprechung trotz der interessanten und abwechslungs-
reichen Arbeitsbereiche als persönliche Leistungsüberforde-
rung angesehen? Ohne Frage basiert nach wie vor die
treuhänderische Verwalterstellung auf guten Referenzen,
ideenreichem Organisationstalent, unabdingbaren Fach-
kenntnissen und Seriosität sowie auch  menschlicher Größe.
Allerdings muss sich ein jeder Verwalter – opferbereit – sei-
nen Vertrauensbeweis stets auf’s Neue hart erarbeiten. 

WE-Verwalter und WEG
Pflichterfüllung im Rahmen leistungsgerechter und ange-
messener Vergütung wird nun dem WE-Verwalter heute
nicht leicht gemacht. Neben der wachsenden Zahl der in der
Literatur vertretenen Meinungen existiert eine Fülle zu be-
achtender Fachgerichts-Rechtsprechung insbesondere auch
zu den Rechten und gesetzlichen Haupt- sowie insbesonde-
re in dieser Branche geforderten besonderen Nebenpflichten,
die sich allein aus dem sehr abstrakt formulierten Wortlaut
des Gesetzes in derzeitiger Fassung – auch in Zusammenhang
mit vielen anderen einschlägigen Gesetzen – nicht mehr oh-
ne weiteres ableiten lassen. Viele im Gesetz verwendete, aus-
legungsbedürftige und erst von der Rechtsprechung ausge-
füllte, bzw. neu begründete unbestimmte Rechtsbegriffe,
wie z.B. „Ordnungsgemäßheit”, „wichtiger bzw. sachlicher
Grund”, „Zumutbarkeit”, „billiges Ermessen”, „Nachteils-
wirkung”, „Verkehrsüblichkeit”, „typisierende Betrach-
tungsweise”, „Unbilligkeit”, „Umdeutungsauslegung”,

„Rechtsmissbräuchlichkeit”, „Grundstruktur- und Kernbe-
reichseingriff” und zuletzt „Treu und Glauben”, erschweren
Subsumtionen, Vergleichbarkeiten und Ergebnisprognosen
im jeweiligen Einzelfall. Gerade im Verwaltungsbereich ist das
Wohnungseigentumsrecht heute weitgehend vom Richter-
recht als einer möglichen und zulässigen Rechtsquelle ge-
prägt, welches u.a. auch „ordnungsgemäßes” Verwalter-
handeln diktiert. Neue Gesetzesauslegungen (objektiv-nor-
mativ, grammatikalisch, historisch, teleologisch) und Ände-
rungen der obergerichtlichen Rechtsprechung zwingen ins-
besondere den pflichtbewussten Verwalter zum ständigen
Umdenken und vielfach zu  bürointernen, häufig auch sehr
kostenintensiven Umorganisationen (z.B. in der Buchhal-
tung). 

Von der Rechtsprechung derzeit
festgeschriebene Grundsätze zu ei-
nigen in der Vergangenheit und
zum Teil auch heute noch strittigen
Problembereichen

Das „Schweigen des Gesetzes” führte in einigen Problem-
bereichen zu verbindlicher höchstrichterlicher Rechspre-
chung. Herausgreifen und in Erinnerung rufen möchte ich in
diesem Zusammenhang insbesondere einige beachtenswer-
te rechtsfortbildende gerichtliche Grundsatzentscheidungen
aus den letzten Jahren, ohne neuerlich zu werten, ob sich al-
le gefundenen („erfundenen”?) Ergebnisse tatsächlich in der
Praxis stets bewährt haben; die jeweiligen Interessengruppen
kommentieren hier verständlicherweise vielfach auch unter-
schiedlich. Nur der Gesetzgeber könnte in diesen Problem-
feldern bestätigend oder auch ändernd tätig werden. Fest-
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geschriebene und derzeit als herrschend zu bezeichnende
Entscheidungsergebnisse müssen allerdings auch verwalter-
seits in der Praxis akzeptiert und respektiert werden. Ich den-
ke hier insbesondere an 

❏ die Negierung des sog. faktischen Eigentümers in der
Rechtsnachfolge durch BGH-Rechtsprechung von 1988/1989
und demgegenüber die Beibehaltung  und Bestätigung die-
ser Rechtsfigur durch nachfolgende, bisher obergerichtliche
Rechtsprechung in der Anfangsgemeinschaft nach konven-
tionellem Wohnungserwerb vom Bauträger;

❏ die verfestigte – wenn auch in der Praxis immer noch ver-
einzelt bestrittene – obergerichtliche Rechtsprechung zum
geforderten  korrekten und allgemeinverständlichen Ab-
rechnungsformbild (weitgehend als schlichter Einnahmen-
und Ausgaben-Überschussrechnung) in ergänzender Ausle-
gung zur sicher „dürftigen” gesetzlichen Rahmenregelung in
§ 28 WEG; 

❏ die gebotenen Abrechnungsbesonderheiten bei Ei-
gentümerwechsel, d.h. an die  grundsätzlich verneinte Er-
werberhaftung für Wohngeldrückstände eines Voreigentü-
mers, an den Fortbestand des Wirtschaftsplanes als An-
spruchsgrundlage für Zahlungsrückstände (Wohngeldvor-
auszahlungs-Soll) des Vorgängers im Eigentum trotz nach-
folgender beschlussgenehmigter Abrechnungssaldierung,
d.h. die allein begrenzte Haftung eines jeglichen Rechts-
nachfolgers nur für eine etwaige sog. Abrechnungsspitze
(festgeschrieben vom BGH 1994, 1995 und 1999); in diesem
Zusammenhang erwähnenswert ist auch die strikte Tren-
nung des Außenverhältnisses (Eigentümer zur Gemeinschaft)
und des Innenverhältnisses (Veräußerer und Erwerber) bei
gleichzeitig erkennbarer Entscheidungstendenz des BGH,
den Eigentümerminderheiten- und Rechtsnachfolgerschutz
trotz häufig dem entgegenstehender Interessen einer Ge-
meinschaft zu verstärken. Wunsch vieler Verwalter war und
ist es nach wie vor (auch im Interesse einer Gesamtgemein-
schaft), eine solche schuldübernehmende Erwerbermithaf-
tung auch im WEG und – befristet bzw. begrenzt – sogar im
ZVG zu verankern (auch im Sinne der seinerzeitigen Lehre von
Bärmann analog der Forderungs- und Vermögensübergän-
ge); 

❏ die erst durch den Gemeinsamen Senat der obersten Ge-
richtshöfe geklärten Frage der Abgeschlossenheitserforder-
nisse bei der Umwandlung vermieteter Altbauten in Eigen-
tumswohnungen (im Spannungsfeld zwischen Eigentums-
und Mieterschutz).

❏ die schon vor Jahren vom BGH weitgehend verneinte
sog. actio pro socio ( – anerkannt in anderen Gesellschafts-
formen – ) bei gemeinschafts- und verwaltungsbezogenen
Ansprüchen der Miteigentümer untereinander und solchen
gegen Verwalter, mit Betonung des vorrangigen Beschluss-
prinzips als Klagebefugnis-Voraussetzung und der evtl. Not-
wendigkeit, vorab ein sog. Vorschaltverfahren gegen die Ge-

meinschaft auf Zustimmung zu gemeinschaftlichem Vorge-
hen führen zu müssen; 

❏ die nunmehr  wohl in der Rechtsprechung verfestigte
Trennung zwischen dem einseitigen Bestellungsakt eines
Verwalters und der schuldrechtlichen Vertragsregelung bzw.
der Amtsbeendigungsentscheidung der Eigentümer und da-
von zu unterscheidender Verwaltervertragskündigung; 

❏ die Rechtsprechung zu Verwaltervertragsregelungen un-
ter Beachtung auch des AGB-Gesetzes und neuerlicher Ein-
schränkungen insbesondere auch im Rahmen bisher üblicher
Sondervergütungsregelungen durch jüngste Grundsatzent-
scheidung des OLG Hamm (vom 19.10.2000); 

❏ die umfangreiche Rechtsprechung zur Abgrenzung von
Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum in strittigen
Fragen der Zuordnung bestimmter Bauwerksteile (in Zusam-
menhang mit Sanierungskompetenzen und Kostentra-
gungspflichten, vereinzelt auch über Umdeutungs-Ausle-
gung) unter Hinweis auch die derzeit sehr knappe Legal-Ne-
gativdefinition des § 5 Abs. 2 WEG; 

❏ die obergerichtlichen Entscheidungen im Grenzbereich
notwendiger modernisierender Instandsetzungen und bau-
licher Veränderungen des Gemeinschaftseigentums bzw.
wirtschaftlich und technisch nicht erforderlicher Luxussanie-
rungen, insbesondere unter Beachtung des verfestigten Kri-
teriums einer Kosten- und Nutzenanalyse; 

❏ die umfangreiche Rechtsprechungs-Kasuistik zu verän-
derten Nutzungszweckbestimmungen von Sonder- und Ge-
meinschaftseigentum, über Widersprüche zwischen Tei-
lungserklärung und Aufteilungsplan (Grundbuchunrichtig-
keiten?) und zu baulichen Veränderungen durch einzelne Ei-
gentümer mit und ohne Nachteilswirkungen (Erheblichkeit?)
für andere Miteigentümer; 

❏ die BGH-Rechtsprechung zur Nichtöffentlichkeit der EV
(Stimmrechtsvertretung- und  Teilnahmeproblematik von Be-
gleitpersonen);

❏ Obergerichtsentscheidungen (insbesondere des Bay
ObLG) zu Vollmachtsregelungen bezüglich nachträglicher
Teilungserklärungs-Änderungen;

❏ und zuletzt an die für die Praxis so bedeutsame  jüngste
Grundsatzentscheidung des BGH vom 20.09.2000 zur Ein-
schränkung bzw. sogar grundsätzlichen Nichtigkeit diverser,
bisher vielfach auch üblicher sog. Zitterbeschlussfassungen
(Pseudovereinbarungen) bei nur mehrheitlich beschlossenen,
auf Dauer im Eigentümerkreis gewollten Gesetzes- oder Ver-
einbarungsänderungen, wenn der Gemeinschaft weder nach
Gesetz noch über sog. Öffnungsklausel in Gemeinschafts-
ordnungen entsprechende Beschlusskompetenzen der Ge-
meinschaft ausdrücklich eröffnet sein sollten. In diesem Zu-
sammenhang stellen sich jedoch neuerlich u.a. schwierige
Abgrenzungsfragen zwischen ändernden Dauer- oder erset-
zenden Einzelfallentscheidungen sowie Rückwirkungspro-
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bleme; in heftiger wissenschaftlicher Fachdiskussion stehen
hier z.Zt. auch Fragen einer nachträglichen Sondernut-
zungsrechts-Begründung  im Grenzbereich zu mehrheitli-
chen (nach wie vor grds. zulässigen) Beschlussentscheidun-
gen nach § 15 WEG.

II. Klarstellungs- und Änderungs-
bedarf des Gesetzes aus Verwalter-
sicht (stichwortartig)

Einige, auch den Verwalterberuf tangierende, rechtliche Pro-
blembereiche sind aus Sicht dieser Berufsgruppe derzeit be-
sonders unklar, häufig streitbefangen und diskussionswürdig;
angesprochen wird hier primär der Gesetzgeber, allgemeine
Rechtsunsicherheiten zu bereinigen; darüber hinaus wird
auch verstärkt an das Verantwortungsbewusstsein vertrags-
gestaltender und vereinbarungsbeurkundender Notare ap-
pelliert.

Änderungsvorschläge an den Ge-
setzgeber  (nur thematisch kurz an-
gedeutet und in in unsystematischer
Reihenfolge)
■ Ganz generell wird eine Aufwertung dieses anspruchs-
vollen selbständigen Berufs mit gleichzeitiger Stärkung der
Stellung professioneller Verwalter erwünscht. Angedacht ist
hier die Schaffung eines gesetzlich normierten Berufs- und
Standesrechts sowie die Festschreibung einheitlich in abge-
stufter Form gesetzlich geregelter Ausbildungsgänge, wenn
auch nicht unbedingt mit akademischem Hochschulab-
schluss. Zumindest sollten Grundsätze eines Honorar- bzw.
Gebührenrahmens, Unterlagenaufbewahrungsfristen usw.
festgelegt werden, ebenso vertragszulässige Haftungsbe-
schränkungsmöglichkeiten (analog anderer treuhänderisch
tätiger Berufsgruppen) sowie eine – gesetzlich zwingende –
Vermögensschadensversicherungspflicht. 

■ Bedauert wird seit geraumer Zeit die Tatsache, dass Ei-
gentümerwechsel gerade dem Verwalter nicht unverzüglich
bekannt gemacht werden, obwohl er seine Rechte und Pflich-
ten nach h.R.M. stets auf die aktuelle Eigentümerstellung
auszurichten hat (insbesondere hinsichtlich förmlich korrek-
ter Einladungen zu Versammlungen, Stimmrechtszuweisun-
gen und eines Wohngeldinkassos). Erwünscht ist hier eine
entsprechende Ergänzung der Notarordnung und/oder der
Grundbuchordnung, was zur Voraussetzung haben dürfte,
dass jeder Verwalter mit Amtsbeginn verpflichtet sein müs-
ste, seinen Verwalterstatus dem Grundbuchamt (in die 
Grundakte) bekannt zu geben. 

■ Da viele bestandskräftige Beschlüsse (sog. Zitterbe-
schlüsse) in Gemeinschaften existieren, die in Folge der neu-
en BGH-Entscheidung vom 20.09.2000 vielfach sogar rück-

wirkend nichtig sein dürften, besteht insoweit derzeit er-
hebliche Rechtsunsicherheit (Vertrauensschutz? Rückab-
wicklung?). Über eine gesetzliche Teilreform könnte und soll-
te hier eine „Heilungsbestimmung” festgeschrieben wer-
den, die sogar im Einzelfall Grundbuchunrichtigkeiten be-
reinigen helfen könnte (ähnlich wie zuletzt durch Einfügung
des § 61 WEG geschehen). 

Zur Ermöglichung auch zukünftiger Eigentümerbeschluss-
entscheidungen in größeren Gemeinschaften, in denen form-
gebundene Vereinbarungen mit Zustimmungsgebot aller Ei-
gentümer (und evtl. auch der Pfandgläubiger) trotz aller
Bemühungen nicht realisierbar erscheinen, könnte auch ei-
ne reformgesetzliche „Öffnungsklausel” (als erweiternde Be-
schlusskompetenz-Regelung) problembereinigend wirken.
Insbesondere alte Gemeinschaftsordnungen mussten hier in
der Vergangenheit im Eigentümerkreis notwendigerweise
sehr häufig der Rechtsentwicklung angepasst, oftmals sogar
korrigiert werden, was bis zum 20.09.2000 über unange-
fochten gebliebene Mehrheitsbeschlüsse auch grds. zulässig
war. Insoweit wird heute verstärkt Bedarf gesehen, evtl. 
§ 10 Abs. 1 und 2, zumindest aber insbesondere § 23 Abs.
1 und 4 WEG zu reformieren und – in Grenzen sicher be-
rechtigten – Rechtsnachfolgerschutz gesondert in vertretba-
rer Weise zu regeln.

Vollmachten zur Änderung der Teilungserklärung noch allein
durch die Begründer von WE sollten inhaltlich klar definiert
und zeitlich eindeutig befristet werden.

Bei Änderungsvereinbarungen wäre die Frage evtl. Pfand-
gläubigerzustimmungen zu klären (rechtliche / wirtschaftli-
che Wertverschlechterung der Pfandobjekte?)

■ Bereits im Gesetzeswortlaut sollten aus Gründen der
Eindeutigkeit und Transparenz Bestimmungen als zwingend
bzw. unabdingbar eigens mit entsprechendem kurzem Ver-
merk versehen werden, wenn sie nach überzeugender In-
tention des Gesetzes keiner Disposition der Eigentümer durch
Vereinbarung oder Beschluss unterliegen sollen.

Neben einer Stimmenauszählung zu Beschlussanträgen in der
EV sollte auch jeder Versammlungsleiter im Rahmen einer Er-
gebnisverkündung eine erste (rechtliche) Entscheidungswer-
tung vornehmen und protokollieren müssen (auch in Ab-
grenzung zu mehrheitlich abgelehnten Anträgen im Sinne
sog. „Negativ-Beschlüsse”), was klarstellend gesetzlich neu
zu regeln wäre. 

Streit besteht insoweit zu Fragen der Existenz bzw. des Wirk-
samkeitsbeginns eines Beschlusses. Sollten auch die sog. Ne-
gativ-Beschlüsse generell oder eingeschränkt anfechtbar
sein?

■ Unbefriedigend erscheint auch die bisherige h.R.M. zu
Unterscheidungskriterien zwischen (ggf. auch allstimmigem)
Beschluss und insbesondere schuldrechtlicher Vertrags-Ver-
einbarung (wirklich nur objektiv nach Inhalt und Gegenstand
der Regelung im Sinne derzeit h.M. auszulegen?).

27
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■ Hinsichtlich des Beschluss-Nichtigkeitskriteriums eines
Eingriffs in den Kernbereich des Wohnungseigentums bzw.
die Grundstruktur und das Grundstatut einer Gemeinschaft
(Inkompetenz zur Beschlussfassung) besteht Definitions-Un-
sicherheit auch bei Verwaltern, die primär dafür verantwort-
lich sein sollen, keine – von Anfang an „ipso iure” – nichti-
gen Beschlüsse zur Abstimmung zu bringen. 

■ Als nicht vertretbar angesehen wird auch die bereits vor
Jahren vom BGH postulierte gerichtliche Zuständigkeitsdi-
vergenz bei notwendigen Aktiv- wie Passiv-Streitverfahren
von bzw. gegen ausgeschiedene(n) Eigentümer(n) und von
bzw. gegen Ex-Verwalter(n), auch wenn in beiden Fällen die
Streitproblematik in innerem sachlichem Zusammenhang mit
dem WEG steht. 

Jegliche Streitigkeiten mit thematischem, im weitesten Sin-
ne streitgegenständlichen Bezug zum WE-Recht, also auch
solche über die sachenrechtliche Zuordnung von Sonderei-
gentum, Sondernutzungsrecht und Gemeinschaftseigentum
sollten aufgrund der Sachnähe in die Zuständigkeit der WE-
Gerichtsbarkeit fallen, was gesetzlich entsprechend neu zu
regeln wäre.

Korrekturbedürftig erscheint mir auch die BGH-Rechtspre-
chung zulässiger Beschlussanfechtung bei unzuständigem
Gericht!

§ 27 Abs. 2 Nr. 3 WEG zur Zustellungsvertretung des Ver-
walters in Beschlussanfechtungsverfahren ist redaktionell zu
ändern, ggf. auch zu erweitern.

■ In § 6 WEG (oder auch in § 13 oder § 15 WEG) könnte
auch das im WE-Recht so häufig begründete verdinglichte
Sondernutzungsrecht näher definiert werden; notwendig er-
scheint nunmehr wohl auch (im Anschluss an die BGH-Ent-
scheidung vom 20.09.2000) eine Abgrenzung dieses so häu-
fig streitbefangenen Sonderrechts zu gebrauchsregelnden
Mehrheitsbeschlüssen im Sinne des § 15 WEG; insoweit wä-
re u.U. auch § 13 Abs. 2 Satz 1 WEG zu konkretisieren. 

■ Von Erstverwaltern wird im Interesse einer Gemeinschaft
häufig auch gefordert, alle Pläne (auch Detailpläne) zum Ge-
meinschaftseigentum vom Ersteller einer Wohnanlage als
Verwaltungsunterlage zu erhalten (selbst ohne ausdrücklich
erwerbsvertraglich entsprechend vereinbarte Individualan-
sprüche der Ersteigentümer). 

■ Aus Sicht der Verwalter hat sich i.ü. die nach wie vor häu-
fig im m.E. nur vermeintlichen Interesse der Gemeinschaft
vereinbarte Veräußerungsbeschränkung gem. § 12 WEG
nicht bewährt und vielfach zu nicht unerheblichen Haf-
tungsrisiken bei  Fehlverhalten geführt; mögliche negative
Prognosen über Erwerber können i.d.R. nur ganz selten im
Rahmen sehr rasch erforderlicher „Überprüfung” (?) unter
Berücksichtigung des unbestimmten Rechtsbegriffs eines
„wichtigen Grundes” für eine berechtigte Zustimmungsver-
weigerung nachweisbar ermittelt werden. Vereinzelt verein-
barte analoge Ausweitung dieser Zustimmungs- und Prü-
fungspflicht sogar auf Vermietungsfälle erscheint mir als zu

gravierender Eingriff in die grundsätzliche Verfügungsfreiheit
über Wohneigentum.

■ Auf häufiges Unverständnis stößt nicht nur im betroffe-
nen Eigentümerkreis das Fehlen einer sog. (verschuldensun-
abhängigen) Gefährdungshaftung einer Gemeinschaft für
Folgeschäden im Sondereigentum aufgrund ursächlich man-
gelhaften Gemeinschaftseigentums.

Der in § 14 Nr. 4 WEG geregelte Aufopferungsanspruch wird
i.ü. vielfach als zu eingeschränkte Ausgleichsmöglichkeit an-
gesehen. 

■ Eine WE-Verwalterbestellung sollte in jeder Rechtsform,
also – entgegen BGH in Auslegung des § 26 Abs.1 WEG –
auch der einer bürgerlich-rechtlichen Gesellschaft (ARGE,
Sozietät, Bürogemeinschaft, Ehepaar) mit jeweils gesamt-
schuldnerisch haftenden Partnern ermöglicht werden.

■ Erhebliche Rechtsunsicherheit besteht zur Zeit auch im
Anschluss an eine erfolgreiche Verwalter-Abberufungsbe-
schlussanfechtung (mit rückwirkender Beschlussungültig-
keit) bei regelmäßig im Anschluss an die Abberufung er-
folgter gültiger Verwalterneubestellungs-Beschlussfassung
(im Hinblick auf das gesetzliche Verbot zwei gleichzeitig am-
tierender Verwalter gem. § 26 WEG). Das Anfechtungs-
rechtsschutzbedürfnis wird hier m.E. häufig zu sehr einge-
schränkt. Über allein vertragsrechtliche Schadenersatzmög-
lichkeiten entsteht nicht immer eine endgültige Problembe-
reinigung.

■ Rechtsklarheit wird auch von WEG-Verwaltern er-
wünscht, wenn es um das provisionsberechtigte Makeln von
Mietverträgen und/oder Wohnungsverkäufen in der verwal-
teten Gemeinschaft geht; zur Mietervermittlung entscheiden
unter Berücksichtigung des Wohnungsvermittlungsgesetzes
die Landgerichte höchst unterschiedlich; bei Käufervermitt-
lung wird nach BGH allein danach unterschieden, ob in der
betreffenden Gemeinschaft eine Verwalterzustimmung nach
§ 12 WEG vereinbart ist bzw. nach entsprechender Auf-
klärung hierüber ein von den gesetzlichen Voraussetzungen
des Maklerrechtes unabhängiges Provisionsversprechen in-
dividuell von einem Kaufinteressenten unterzeichnet wird; in-
soweit besteht wohl gesetzlicher Klärungsbedarf, ob nun
auch eine Maklertätigkeit mit dem WEG-Verwalterberuf (der
Verwaltung des Gemeinschaftseigentums) generell vereinbar
ist (oder nicht). 

■ Erwünscht werden weiterhin gesetzliche Beirats-Kom-
petenzerweiterungen (ähnlich der Regelungen in ausländi-
schen Rechtsordnungen zu diesem Sonderorgan). 

§ 29 Abs. 1 WEG sollte  auch liberaler geregelt werden, ins-
besondere hinsichtlich der bisher vorgegebenen Zahl und des
Status der Beiratsmitglieder. 

■ Kritisiert wird verwalterseits auch vereinzelt zu strenge
Rechtsprechung zu Verkehrssicherungspflichtigkeiten des
Verwalters bis hin zu sogar bereits entschiedenen „Auf-
sichtspflichten” insbesondere über ältere Menschen und klei-
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ne Kinder (!). Ausufernde Rechtsprechung könnte und soll-
te hier durch den Gesetzgeber im Pflichtbereich präzisiert und
eingeschränkt werden, ohne einen generellen Haftungsbe-
freiungstatbestand schaffen zu müssen (zumal insoweit weit-
gehender Versicherungsschutz besteht).

■ Erwünscht wird auch eine eindeutige Festlegung des or-
ganisatorischen Umfangs der Nebenpflichten bei den ge-
setzlich zwingend geregelten Instandsetzungsverpflichtun-
gen eines Verwalters im Rahmen primär erwerbsvertraglich
zu fordernder anfänglicher Baumängelbeseitigung (auf der
Grundlage erwerbsvertraglicher Ansprüche); Nebenpflich-
ten der nach h.R.M. geforderten Mängelfeststellung, Ei-
gentümerinformation und rechtzeitigen Entscheidungsher-
beiführung sollten hier gesetzlich näher konkretisiert werden. 

Die Abnahme des Gemeinschaftseigentums sollte stets als
„Gemeinschaftsaufgabe” festgeschrieben werden.

■ Große Probleme bereitet häufig auch das gesetzlich
zwingende Gebot einer Beschlussdurchführung durch den
Verwalter (§ 27 Abs. 1 Nr. 1, 1. Altern., Abs. 3 WEG), wenn
hier Beschlüsse mit erkennbarer oder auch nicht erkennba-
rer Erfolgsprognose angefochten sind (Interessenabwä-
gung?). 

■ Änderungsbedarf besteht offensichtlich auch zur weit-
gehend als redaktionell verfehlt angesehenen Bestimmung
des § 16 Abs. 3 WEG, da bei gemeinschaftlich gewollten Ver-
änderungen des Gemeinschaftseigentums (u.a. im Rahmen
sog. modernisierender Instandsetzungen) grundsätzlich nach
dem Willen der beschließenden Eigentümer davon ausge-
gangen wird, dass über bestandskräftige Beschlussfassung
auch alle Eigentümer gebunden und auch anteilig kosten-
verantwortlich sein sollen, also kraft Bindungswirkung eines
solchen Beschlusses auch überstimmte Eigentümer in Min-
derheit; jedes andere Ergebnis würde zu namentlicher Ab-
stimmung zwingen oder solche Veränderungen (zu Kosten-
lasten nur befürwortender Eigentümer) gänzlich scheitern
lassen. 

Bei beschlussweise bestandskräftig gestatteten Veränderun-
gen des Gemeinschaftseigentums durch einzelne Eigentümer
sollten diese auch in Erweiterung des Rechtsgedankens zu §
16 Abs. 3 WEG jegliche zukünftigen Folgeinstandhaltungs-
und Instandsetzungskosten übernehmen, ebenso deren
Rechtsnachfolger (was ggf. gesetzlich klar zu stellen wäre). 

Eine solche Klarstellung sollte auch in Fragen einer Hand-
lungs- und/oder Zustandsstörerhaftung erfolgen.

■ Das in den §§ 18 und 19 sowie §§ 53 ff. WEG geregel-
te Entziehungsverfahren erscheint bisher in der Praxis wenig
effektiv, weil zu umständlich, langwierig, auslegungsbe-
dürftig und kostenaufwendig. Schwer einschätzbar sind auch
die unbestimmten Rechtsbegriffe der „Zumutbarkeit” und
„gröblicher Pflichtverstöße” sowie das Verschuldenskriteri-
um im Einzelfall (z.B. bei Geisteskrankheit oder bei suchtbe-
dingten Störungen des Gemeinschaftsfriedens). Empfohlen
wird sogar gänzliche Streichung der Eigentumsentzugs-Be-

stimmungen. In Folge der veränderten Einheitswerte wird zu-
mindest § 18 Abs. 2 Nr. 2. WEG hinsichtlich der Höhe von
Wohngeldschulden als reformbedürftig angesehen. 

■ Materiell-rechtlich könnte auch § 24 Abs. 2 WEG klar-
stellend und erweiternd über den bisherigen Wortlaut hin-
aus auf Antragswünsche eines Minderheitenquorums zur
TOP-Aufnahme in der Einladung zur nächsten Eigentümer-
versammlung ausgedehnt werden, also nicht nur bezogen
auf das generelle Quorums-Verlangen einer außerordentli-
chen Eigentümerversammlung. 

Die grundsätzliche Regel-Einberufungsfrist zu Eigentümer-
versammlungen nach § 24 Abs. 4 WEG sollte im Interesse al-
ler Beteiligten auf 2 oder 3 Wochen verlängert werden. 

Auf persönliche Unterschriftsform der Einladungsschreiben
sollte verzichtet werden (eine Gesetzesänderung in Zusam-
menhang mit § 126 BGB soll hier bereits bevorstehen).

■ Auch wenn es um die Beschlussfassung einer Verwalter-
bestellung eines majorisierenden Eigentümers bzw. firmen-
oder verwandtschaftlich rechtlich mit dem Mehrheitsei-
gentümer verbundener Personen bzw. Firmen geht, führt im
konkreten Anfechtungsfalle das Rechtsmissbräuchlichkeits-
argument nicht immer zu befriedigenden Ergebnissen; u.U.
könnte gerade hier die Stimmrechtsausschluss-Bestimmung
des § 25 Abs. 5 WEG auch auf solche Interessenskonfliktfäl-
le mit unerwünschten Abhängigkeiten – vielleicht sogar ge-
nerell – erweitert, also nicht nur auf den rechtsgeschäftlichen
Vertragsteil beschränkt werden. 

■ § 27 Abs. 4 WEG sollte vor den Absatz 3 gesetzt wer-
den, um auch dieser Bestimmung zwingenden Charakter zu
verleihen. Gleichzeitig könnte § 27 Abs. 4 Satz 1 WEG auch
um die Pflicht des Verwalters erweitert werden, selbst Gel-
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der verwalteter Gemeinschaften nicht mit denen anderer,
ebenfalls von ihm verwalteter Gemeinschaften  vermischen
zu dürfen. 

■ Von einem jeden aus dem Amt gleich aus welchem Grun-
de ausscheidenden Verwalter sollte stets – also auch ohne 
gesonderte Beschlussfassung gem. § 28 Abs.4 WEG – Rech-
nungslegungspflicht vor Unterlagenübergabe zum Gebot
gemacht werden. 

■ Was die Bindungswirkung richterlicher Entscheidungen
nach § 10 Abs. 3 WEG betrifft, könnten hier auch gerichtli-
che Vergleiche in gemeinschaftlichen WE-Streitangelegen-
heiten durch Gesetzesergänzung in diese Bindungswirkung
miteinbezogen werden. 

■ Unsicherheit besteht nach wie vor im Verwalterabrech-
nungswesen auch noch zu § 16 Abs. 5 WEG („Vorfinanzie-
rung!”), hier vor allem in Fragen interner Kostenaufteilung
einer gemäß Gerichtsentscheidung zahlungspflichtigen Ei-
gentümermehrheit nach kopfgleichen Quoten oder auch in-
soweit nach Miteigentumsanteilen. 

■ Kritisiert wird auch die sog. „Einsichtsrechtsprechung”
(insbesondere des BayObLG) zur Frage außergerichtlicher
Kostenerstattung im Falle einer Antrags- oder Rechtsmittel-
rücknahme im Rahmen der Ermessensentscheidung nach §
47 WEG in derzeitiger Fassung; die „Begünstigung” auf Sei-
ten des „Einsichtigen” stellt sich hier häufig als ungerecht
empfundene Belastung der Gegenseite dar, wenn diese in
solchen Rücknahmefällen mit negativer Verfahrenserfolgs-
Prognose eigene anwaltliche Vertretungskosten selbst  zu tra-
gen hat. 

In rechtshängigen Verfahren sollten Gerichte mit einseitigen,
„rechtsberatenden” Hinweisen Zurückhaltung üben.

■ Kein Verständnis besteht auch für eine obergerichtlich
vertretene Argumentation, dass im Falle erfolgter Beschluss-
anfechtung ohne rasches ordnungsgemäßes Weiterbetreiben
des Verfahrens durch den anfechtenden Antragsteller
zunächst von einem „Ruhen des Verfahrens” auszugehen sei;
hier allein mit Verwirkungsgesichtspunkten nach gewisser
Zeit zu argumentieren, verunsichert eine Gemeinschaft auf
Antragsgegnerseite; Gerichte sollten hier über entsprechen-
de Gesetzesneuregelung die Gegenseite von einem erfolg-
ten Anfechtungsschriftsatz stets unverzüglich  (wenn auch
vielleicht informell) unterrichten, Gerichtskostenvorschuss-
zahlung nach vorläufig bestimmtem Geschäftswert vom An-
tragsteller anfordern bzw. unter Hinweis auf Stoffbeibrin-
gungs- und Mitwirkungspflichten Antragsbegründungsfrist
setzen, im Anschluss daran zur Sühneverhandlung terminie-
ren und u.U. im Sinne eines zivilprozessualen negativen Ver-
säumnisurteils kostenpflichtig entscheiden. Der Amtsermitt-
lungsgrundsatz der WE-Gerichte sollte nicht überstrapaziert
werden! 

■ Auch die unterschiedliche gerichtliche Praxis zu Fragen
einer Erstattung außergerichtlicher Kosten im Rahmen der

gerichtlichen Ermessensentscheidungen wird vielfach kriti-
siert; wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang in er-
gänzender Regelung zu § 47 WEG weitgehend die generel-
le Anwendung der zivilprozessualen Kostenerstattungs-
grundsätze in Analogie.

■ Bedauert wird abschließend auch von und in der Ver-
walterbranche, dass sich in WE-Streitverfahren aufgrund un-
terschiedlichster Ermessensentscheidungen der Gerichte ge-
nerell Prozesskostenrisiken solcher Verfahren oft nur sehr
schwer und vage ermitteln lassen; dies liegt insbesondere an
den gerichtlich in gleicher oder ähnlicher Streitsache vielfach
unterschiedlich festgesetzten Geschäftswerten auch unter
Berücksichtigung etwaiger gebotener Wertreduzierungen
aufgrund der verfassungsrechtlich gebotenen und nunmehr
auch in § 48 WEG in Neufassung normierten Rechtswege-
garantie für den einzelnen Eigentümer. Erwünschenswert
wären hier bestimmte gesetzliche Rahmenwert-Festlegungen
zumindest in häufigen Streitfällen. 

■ Gesetzlich verankert werden könnte auch das schieds-
gerichtliche Verfahren zur Streitklärung als Alternative in
festzulegenden Fällen geringerer Rechtsbedeutung aus ob-
jektiver Sicht.

Insbesondere zu vorgenannten Problembereichen im Rahmen
der derzeit geltenden Gesetzesbestimmungen einschließlich
gerichtlicher Auslegungsentscheidungen hierzu besteht aus
weitverbreiteter Verwaltersicht neuerlicher gesetzlicher Re-
gelungsbedarf, um die Attraktivität des Wohnungseigen-
tums zu erhalten und vielleicht sogar noch zu verbessern,
gleichzeitig – als conditio sine qua non – auch die Verwal-
tungsarbeit zu erleichtern, sowie im Interesse der jeweils be-
treuten Gemeinschaften die Verwaltung des Gemein-
schaftseigentums effektiver und kostengünstiger zu gestal-
ten.

Angesprochene Streitkomplexe können auch nach wie vor
der wissenschaftlichen Forschung und anschließender
Klärung durch die höchtsrichterliche Einzelfall-Rechtspre-
chung auf der Basis derzeitiger gesetzlicher Bestimmungen
überlassen bleiben; zu endgültiger Problembereinigung und
Befriedung in Gemeinschaften dürfte dies in heutiger Zeit al-
lerdings m.E. gerade im WE-Recht kaum führen; manchmal
kann auch ein ausgewogen überdachtes, abstrakt formu-
liertes und zeitgemäßes „Machtwort” des Gesetzgebers“of-
fene Wunden heilen”!

So manche vorgenannten Verbesserungsgedanken  könnten
den Wunsch nach gesetzlicher Teilreform allerdings dann
vielfach als entbehrlich erscheinen lassen, wenn in heute zu
formulierenden Gemeinschaftsordnungs-Vereinbarungen
von Anfang an erwünschte „praxisfreundliche” Regelungs-
vorschläge (in Abweichung zu derzeit dispositiven Gesetzes-
bestimmungen) unter Beachtung der Besonderheiten der je-
weils begründeten Eigentumsanlage weitgehend Berück-
sichtigung fänden.
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Zu überdenkende Vereinbarungsge-
staltung
Verstärkt wollen und sollten auch veräußererseits vorgese-
hene Erstverwalter in die Formulierung der Erstfassung einer
neuen Gemeinschaftsordnung miteingebunden werden. Sie
besitzen meist die Erfahrung, vernünftige Organisationsre-
gelungen als mögliche Vereinbarungen von Anfang an in Vor-
schlag zu bringen, ohne dass solche Regelungen in Wider-
spruch zu wohlverstandenen Interessen der Gemeinschaft
stehen müssten. 

Verwalter sollten auch von Anfang an ihr Augenmerk spezi-
ell darauf richten, ob sich evtl. Widersprüche aus der Tei-
lungserklärung und dem dazugehörenden Aufteilungsplan
ergeben, welche insbesondere die Begründung von Sond-
ereigentum und die zweckbestimmungsgemäße Nutzung
von Sonder- und Gemeinschaftseigentum (sogar u.U. mit
nachfolgenden Grundbuchunrichtigkeiten) in Frage stellen
könnten, um hier vielleicht noch rechtzeitig Begründern von
WE einseitig zulässige Korrekturen zu ermöglichen. 

Beispielsweise zum Stimmrecht existieren nicht selten un-
klare, manchmal sogar widersprüchliche Vereinbarungsre-
gelungen.

Besonders schwierig verwaltbar erscheinen auch sog. Misch-
objekte mit unterschiedlichen Werterhaltungsinteressen der
eigennutzenden Eigentümer bzw. der Mieter von Kapitalan-
legern; hier besteht gesonderter Regelungsbedarf bei verzö-
gerlichem, oft sogar obstruktiven Eigentümerverhalten ins-
besondere in Sanierungsfragen (Schadenersatz!). 

Ich denke hier auch an praxisbewährte Vereinbarungen in an-
fänglicher Gemeinschaftsordnung (zulässig schon nach gel-
tender Gesetzeslage), wie z.B.:

❏ die (Mit-)Haftung eines rechtsgeschäftlichen Rechts-
nachfolgers im Eigentum für Wohngeldrückstände des Vor-
eigentümers,

❏ ein verpflichtend zu respektierendes Lastschrifteinzugs-
ermächtigungsverfahren zum Wohngeldinkasso, 

❏ an vertretbare Wohngeldverzugspauschalen über die ge-
setzlichen Verzugszinsbestimmungen hinaus,

❏ die evtl. Beseitigung der Beschlussfähigkeitsvorausset-
zungen einer Eigentümerversammlung nach § 25 Abs. 3
WEG bzw. zumindest die Vereinbarung der Zulässigkeit sog.
Eventualeinberufungen in Abweichung von § 25 Abs. WEG, 

❏ an Zustellfiktionen („letzte bekannte Eigentümeran-
schrift”!) in Abweichung zu § 130 BGB, 

❏ an eine Präzisierung bzw. „liberale” Regelung des von
der Rechtsprechung festgeschriebenen Abrechnungsform-
bildes (zu § 28 WEG), der Kontenführung (stets nur als of-
fene Fremdkonten einzurichten!) und des Kontenplanes so-
wie der Ergänzung einer Abrechnung auch durch eine Ver-

mögensübersicht als wesentlicher Bestandteil einer solchen
WE-Gesamtabrechnung,

❏ an die Festlegung etwaiger Leistungszurückbehaltungs-
rechte einer Gemeinschaft gegenüber zahlungssäumigen Ei-
gentümern dem Grunde und der Höhe nach (§ 273 BGB), 

❏ an die Vorlage bzw. Genehmigung einer Abrechnung
bzw. eines Wirtschaftsplanes erst innerhalb von max. 9 Mo-
naten des Folgegeschäftsjahres,

❏ an berechtigte Kontokorrentkreditaufnahmen (zeitlich
und summenmäßig limitiert),

❏ an zustimmungsfreie Veräußerung von WE,

❏ an flexible Beiratsbestellungsregelungen,

❏ Vermögensschadensversicherungspflichten von Verwal-
tung und Beirat,

❏ an klare Zuordnungsbestimmungen (SE/GE bei strittigen
Bau- und Einrichtungsteilen (z.B. Hebeanlage, Fettabscheider,
Zwischendecken, Jalousien, Zähler, Klingel- und Haus-
sprechanlagen, Entlüfter, Kamine, Hebebühnentechnik, Heiz-
körper, Fußbodenheizung, Abdichtungsanschlüsse usw.

❏ eindeutige Stimmrechtsvertretungs- und Begleitperso-
nen-Regelungen,

❏ Formalien des schriftlichen Beschlussverfahrens,

❏ die Protokollierungsinhalte, -formen und Zustellungsfri-
sten.

❏ Als gesondert regelungsbedürftig angesehen werden
auch Fragen sog. Mehrhausanlagen mit gewollten Gruppen-
verantwortlichkeiten im Sinne noch möglicher Verwaltbarkeit
(errechenbare Verbrauchsabrechnungen, klare Abgrenzun-
gen); Unsicherheiten bestehen hier häufig auch bei zeitlich
sukzessiver, baustufenweiser Erstellung einer Anlage (Stimm-
rechte, Kostenverteilung, Abrechnung hinsichtlich isolierter
Miteigentumsanteile in noch nicht errichteter Baustufe?), im
Besonderen auch zur Abnahme/Übergabe und zur Mängel-
gewährleistung.

❏ Auch Fragen der Unterteilung und Zusammenlegung
von SE sollten von Anfang an klar geregelt sein.

❏ Erwünscht wird auch eine gesetzlich zwingend festge-
schriebene oder zumindest vereinbarte Bildung einer In-
standsetzungsrücklage von Anfang an mit entsprechender
und angemessener Rahmenregelung der Höhe nach, um ins-
besondere im Falle von eilbedürftigen Notsanierungen mög-
liche Liquiditäts- und Inkassoprobleme der Gemeinschaft zu
vermeiden. 

❏ Verwalterseitige Mitwirkung an der Vereinbarungsge-
staltung erscheint auch bei der Festlegung gerechter Kosten-
verteilungsschlüssel geboten. Veränderungen und Anpas-
sungen (auch im Rahmen neuer verbrauchsabhängiger Ab-
rechnungstechniken zu einzelnen Kostenpositionen) sollten
hier durch vereinbarte Beschluss-„Öffnungsklausel” (mit den
bisher von der h.R.M. geforderten Einschränkungen) er-
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leichtert werden. Zu Sanierungen im Gemeinschaftseigentum
befindlicher Anlagen, Bau- und Einrichtungsteilen sollte
durch Vereinbarung verstärkter als bisher darauf abgestellt
werden, wem diese Anlagen und Teile besonders „dienen”
bzw. zugute kommen.

❏ Auch Zeiträume möglicher Anspruchsverwirkung bei For-
derungen auf erstmalige ordnungsgemäße Herstellung, bei
solchen auf Nutzungsunterlassung und auf Beseitigung bzw.
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes könnten
mangels gesetzlicher Regelung vereinbart werden.

❏ Modernisierende Instandsetzungen sollten klar von bau-
lichen Veränderungen abgegrenzt werden (Festlegung der
Kriterien).

❏ Gefordert wird auch eine Präzisierung des zwingenden
§ 27 Abs. 1, 2. Fallvariante WEG hinsichtlich des unklaren ge-
setzlichen Gebotes einer Hausordnungs-„Durchführung” zu-
mindest in einer Vereinbarung. 

❏ Vereinbarung bestimmter – von Anfang an verbindlicher
Hausordnungs- und Verhaltensregelungen der Eigentümer zu
§ 14 und 15 WEG!

❏ Unklarheiten ergeben sich auch bei Gemeinschaftsver-
bindlichkeiten und -forderungen im Rahmen der vielfach al-
lein schuldrechtlich begründeten sog. Haftungsverbands-
rechtsprechung; eine ausschließlich schuldrechtliche Pro-
blemlösung sollte hier im Innen- und Außenverhältnis von der
im WE-Recht vertretbaren besonderen Gemeinschaftsge-
bundenheit überlagert, der Verwalter auch gänzlich von Ab-
rechnungs- und „Splittings”-Arbeiten im Sinne erst jüngster
Rechtsprechung des KG Berlin gegenüber ausgeschiedenen
Eigentümern freigestellt werden. 

❏ Vereinbarung bestimmter Verwaltervertrags-Eckdaten!

❏ Jeder aus dem Amt scheidende Verwalter sollte auch sei-
nem Nachfolger eine Übersicht über bestehende, bestands-
kräftige Beschlüsse aushändigen müssen, die auch jeweils
fortgeschrieben werden müsste; eine solche aktuelle Be-
schluss-Übersicht (mit Datum und Beschlusstext) würde auch
Einsichtsrechte aller Rechtsnachfolger bzw. schon bevoll-
mächtigter Erwerbsinteressenten erleichtern. Auch eine sol-
che Verwalternebenpflicht könnte ausdrücklich gesetzlich
geregelt oder zumindest vereinbart werden.

Mit solchermaßen verantwortungsbewusst gestalteten, aus-
gewogenen, praxisbewährten „modernen” Vereinbarungen
könnten tatsächlich einige bereits entsprechend geforderte
Gesetzesteilreformen vermieden werden. Nichts erscheint
mir zur Zeit schädlicher für das Zusammenleben einer Ge-
meinschaft einschließlich deren ordnungsgemäßer Verwal-
tung und auch generell für die Attraktivität des Wohnungs-
eigentums abträglicher, als nachträglich oft sehr rasch ein-
setzende Streitigkeiten der Beteiligten über die Schließung
von Regelungslücken und die Auslegung bestimmter Ver-
einbarungspassagen mit unsicherem Ergebnis. Mühsam und

häufig aus rechtlichen Gründen nicht einmal erfolgverspre-
chend sind auch erst spätere Korrekturversuche über Be-
schlussfassungen im Rahmen des § 21 WEG.

Rechtsanwalt Dr. Wolf-D. Deckert, München


